


Kündigung / Stornierung im Messe- und Bühnenbau 
1. Der Auftraggeber ist jederzeit schriftlich zur Kündigung des 
Vertrages berechtigt. 
2. Kündigt bzw. storniert der Auftraggeber den Vertrag, ohne 
dass der Auftragnehmer hierfür einen wichtigen Grund gegeben 
hat, so hat der Auftragnehmer in diesem Falle Anspruch auf 
Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen, wobei zu den 
erbrachten Leistungen auch Ansprüche Dritter zählen, die der 
Auftragnehmer im Vertrauen auf die Durchführung des 
Vertrages beauftragt hat. 
Bezüglich noch nicht erbrachter Leistungen sind: 
-bis 4 Monate vor Aufbaubeginn 20% der Auftragssumme 
-von 4 Monate bis 30 Tage vor Aufbaubeginn 30% der 
Auftragssumme 
-ab 30 Tage vor Aufbaubeginn 40% der Auftragssumme  
als Schadenersatz zu zahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


